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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im nördlichen Siedlungsgebiet von Ottwei-
ler, im Kreuzungsbereich des Lehbeschrings 
und der Dr.-Maximilian-Rech-Straße, befin-
det sich eine unbebaute Fläche. Auf dieser 
soll nun die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung von Wohnbebauung 
geschaffen werden. 

Das Plangebiet grenzt im Süden an die Dr. 
Maximilian-Rech-Straße und im Osten an 
den Lehbeschring. Über diese beiden Stra-
ßen soll auch die Erschließung des Gebietes 
erfolgen. 

Eine stetige Nachfrage nach Wohnbauland 
ist vorhanden. Daher ist die Stadt Ottweiler 
bestrebt, geeignete Flächen für Wohnbe-
bauung nutzbar zu machen. Gleichzeitig 
kann mit der geplanten Bebauung eine un-
bebaute Freifläche im Innenbereich nutzbar 
gemacht und der Siedlungskörper sinnvoll 
nachverdichtet werden.

Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Be-
bauungsplan „Auf dem Lehbesch“ (1966) 
als Grünfläche, Verkehrsfläche und Garagen 
festgesetzt. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die geplante Wohnbe-
bauung bedarf es daher der Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Auf dem Lehbesch“.

Die Stadt Ottweiler hat somit nach § 1 Abs. 
3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die 4. Teil-
änderung des Bebauungsplans „Auf dem 
Lehbesch“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 720 
qm.

Die 4. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Auf dem Lehbesch“ ersetzt in ihrem Gel-
tungsbereich den Bebauungsplan „Auf dem 
Lehbesch“ von 1966.

Mit der Teiländerung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 

durchgeführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 m2 weg. 
Dies trifft für die vorliegende Teiländerung 
des Bebauungsplanes zu, da das Plangebiet 
lediglich eine Fläche von ca. 720 qm in An-
spruch nimmt. 

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit der 
4. Teiländerung des Bebauungsplanes nicht 
begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. 

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte da-
für, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkun-
gen von schweren Unfällen nach § 50 
BImSchG zu beachten sind. Dies trifft für 
den vorliegenden Bebauungsplan zu. 

Die übrigen Anwendungsvoraussetzungen 
sind ebenfalls erfüllt.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Ottwei-
ler stellt für den Geltungsbereich eine Flä-

che für Wohnbebauung dar. Der Bebau-
ungsplan ist somit aus dem Flächennut-
zungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwi-
ckelt. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im nördlichen Sied-
lungsgebiet von Ottweiler, im 
Kreuzungsbereich des Lehbeschrings und 
der Dr.-Maximilian-Rech-Straße.

Der Geltungsbereich der 3. Teiländerung 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch eine Freifläche mit Ge-
hölzstrukturen und Garagen,

•	 im Osten durch die Straßenverkehrsflä-
che des Lehbeschrings 

•	 im Westen durch die Wohnbebauung 
des Lehbeschrings mit den privaten 
Grün- und Freiflächen sowie 

•	 im Süden durch die Straßenverkehrsflä-
che der Dr.-Maximilian-Rech-Straße. 

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des 
Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute, mit Gehölzbeständen versehe-
ne Grün- und Freifläche im nördlichen Sied-
lungsgebiet von Ottweiler, im 
Kreuzungsbereich des Lehbeschrings und 
der Dr.-Maximilian-Rech-Straße.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
durch Wohnnutzungen mit zugehörigen 
Grün- und Freiflächen (Gärten) geprägt. Zu-
dem befindet sich östlich unweit des 
Plangebietes die Grundschule Lehbesch, die 
städtische Kindertagesstätte Lehbesch so-
wie der DJK Tischtennis Verein. 

Das Plangebiet ist im Eigentum einer Privat-
person, sodass von einer zügigen Entwick-
lung ausgegangen werden kann. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Norden nach Süden 
sowie von Westen nach Osten leicht ab.  
Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird an den Lehbeschring 
sowie an die Dr.-Maximilian-Rech-Straße 
und im weiteren Verlauf über die Freiherr-
vom-Stein-Straße und die Linxweilerstraße 
an die B 41 und damit an das überörtliche 
Verkehrsnetz angeschlossen.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die ca. 180 m nordöstlich des Plangebietes 
gelegene Bushaltestelle „Schule“ (Busli-
nien 302, 702 und 759 in Richtung Burg 
und Schulzentrum).

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung bereits  
im Bereich des Lehbeschrings vorhanden. 
Hierbei handelt es sich um einen Mischwas-
serkanal.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: „Niederschlags
wasser von Grundstücken, die nach dem 
1.  Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, soll (...) vor Ort genutzt, 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Geltungsbereich, ohne Maßstab, Grundlage: © GeoBasis DE/LVGL-SL (2024)
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versickert, verrieselt oder in ein oberirdi-
sches Gewässer eingeleitet werden (...).“

Ein Trennsystem liegt in der näheren Umge-
bung des Plangebietes jedoch nicht vor.

Der nächstgelegene Vorfluter (Weth) liegt 
ca. 300 m südlich des Plangebietes. Der 
Aufwand, der für die Anbindung an diesen 
Vorfluter betrieben werden müsste, wäre je-
doch - vor dem Hintergrund der geringen 
Größe des Plangebietes und der dazwi-
schenliegenden Flächen in Fremdeigentum 
- insbesondere aufgrund der Entfernung 
des Vorfluters sowie in Anbetracht der da-
mit verbundenen Kosten, die das Vielfache 
der Kosten für die Anbindung an den be-
stehenden Mischwasserkanal des Lehbe-
schrings übersteigen würden, unverhältnis-
mäßig hoch. Der Ausnahmetatbestand des 
§ 49 a Abs. 4 SWG ist somit gegeben.

Gem. Geoportal des Saarlandes ist das 
Plangebiet für die Versickerung von 
Niederschlagswasser nur bedingt geeignet. 
Aufgrund der Unterlieger soll daher auf eine 
Versickerung von Niederschlagswasser ver-
zichtet werden.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, sowie 
in Grundzügen alternative Formen der Bo-
dennutzung und Erschließung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der geplante Stand-
ort private und öffentliche Belange so ge-
ring wie möglich beeinträchtigt (Verträg-
lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht. 

Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich um die Nachverdichtung einer Fläche 
im infrastrukturell erschlossenen Innenbe-
reich. Andere Standorte für eine 
Wohnbebauung oder Nutzungsalternativen 
für die Flächen drängen sich aufgrund des 
Vorrangs der Innenentwicklung nach § 1 
Abs. 5 Satz 3 BauGB und der bestehenden 
Umgebungsnutzung nicht auf.

Es handelt sich bei der geplanten Bebauung 
um die maßvolle Nachverdichtung eines be-

reits erschlossenen Grundstücks, was die 
bestehende Infrastruktur effizienter auslas-
tet und perspektivisch die Inanspruchnah-
me von Flächen im Außenbereich verhindert 
(sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
gem. § 1a Abs. 2 BauGB).

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: geo-
portal.saarland.de, Stand der Abfrage: 23.03.2023
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Ottweiler: Grundzentrum, 1. Ordnung, Randzone des Verdichtungsraumes

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes; Siedlungsentwick
lungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur und Dimensionierung nach in das 
Orts- und Landschaftsbild einpassen: erfüllt

•	 (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung von Grundstücken als 
Wohnungsbedarf sind für den Stadtteil Ottweiler 2,5 Wohnungen pro 1.000 Einwoh-
ner und Jahr festgelegt

•	 Bebauungsplan von 1966 mit seinem Baulücken bereits in der Wohneinheitenbilan-
zierung der Stadt enthalten. 

•	 keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes

Landschaftsprogramm •	 keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Einwohner Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
2022-2032

Reserve 
FNP in ha

Siedlungs-
dichten in 
WE/ha

WE Reser-
ven

Bau
lücken in 
B-Plänen 
nach §30, 
§33 und 
§34 Abs.4 
BauGB

WE Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx15 DxE C-F-G

Stadtteil 
Ottweiler

9.747 2,5 366 7,7 25 193 56 117

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Stadtteil Ottweiler; Quelle: Stadt Ottweiler, Stand: 15.04.2025



Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch, 4. Teiländerung“ 8 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks,  
Naturparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen

Regionalpark Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume; Regionalparks 
sind rein informelle Instrumente ohne restriktive Wirkungen 

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§  6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Landschaftsprogramm und Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

•	 Das Landschaftsprogramm des Saarlandes sowie  das Arten- und Biotopschutzpro-
gramm machen zum Plangebiet und dessen 200 m Puffer keine Aussagen.

Schutzgebiete

•	 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in keinem Schutz-gebiet 
nach Naturschutz- oder Wassergesetz. Auch innerhalb des 200 m Puffers befinden 
sich keine Schutzgebiete.  

Geschützte Biotope/FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL

•	 Laut Geoportal Saarland  sowie einer eigenen im Januar 2025 durchgeführten Be-
gehung vor Ort befinden sich im Geltungsbereich weder Geschützte Biotope nach § 
30 BNatSchG und/oder § 22 SNG noch FFH-Lebensraumtypen des Anhang I der 
FFH-Richtlinie. 

Artnachweise nach Geoportal des Saarlandes 

•	 Laut Geoportal des Saarlandes (2025) liegen für das Plangebiet und dessen direk-
tem Umfeld keine Daten zu Artvorkommen vor. Im weiteren Umfeld wurden in Ott-
weiler und Umgebung der Europäische Biber (Castor fiber), verschiedene Libellen-
arten wie Spitzenfleck (Libellula fulva), Blaufluegel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) 
sowie beim Ottweiler Bahnhof die Mauereidechse (Podarcis muralis) nachgewiesen. 
Im Siedlunsraum von Ottweiler südlich des Plangebiets treten die Großlappige 
Punktflechte (Parmelia subrudecta) sowie Gelbe Segge (Carex tumidicarpa) auf. Die-
se Arten können im Umfeld des Geltungsbereichs aufgrund dessen Biotopstruktur 
jedoch nicht innerhalb davon vorkommen. 

Biotopverbund

•	 Der Geltungsbereich hat aufgrund seiner geringen Größe, Biotopstruktur und seiner 
Lage im Siedlungsbereich von Ottweiler keine Bedeutung für den landesweiten oder 
regionalen Biotopverbund. Er stellt jedoch einen lokalen Trittstein innerhalb des Bio-
topgefüges von Ottweiler dar.  

Andere Naturgüter

•	 Das Plangebiet befindet sich im Bereich von Stadtböden. Im Geltungsbereich sowie 
dessen 200 m Puffer befinden sich keine natürlichen  Oberflächengewässer.  

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereichs

•	 Beim Plangebiet handelt es sich um eine derzeit untergenutzte innerörtliche Grün-
fläche, die von Laubbäumen und ruderalisierten Wiesen geprägt wird. 

•	 Demzufolge haben die Bäume eine potenzielle Funktion als Quartiere für Fleder-
mäuse und/oder Höhlenbrüter. 

•	 Damit kommen im Plangebiet weder Geschützte Biotope nach Bundes- und Landes-
naturschutzgesetz noch FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL vor. 

•	 Bei der im Januar 2025 durchgeführten Begehung wurden weder Nester noch Hor-
ste im Plangebiet  vorgefunden. Die Fläche können von siedlungstypischen Arten 
wie Kohl- und Blaumeise, Zilzalp oder Amsel genutzt werden. 

Vorbelastungen

•	 Der Geltungsbereich ist durch die geringe Flächengröße und das als Siedlungsgebiet 
genutzte Umfeld durch visuelle Unruhe und Lärm mittel bis stark vorbelastet.

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten

•	 Aufgrund des nutzungsbedingten hohen Störpotentials kommt den o.g. Biotoptypen 
und Habitaten generell einen geringe Bedeutung als Lebensraum oder Teillebens-
raum für artenschutzrechtlich relevante  Arten zu.

•	 Das Plangebiet bietet einen kleinen Lebensraum für häufig vorkommende, weit ver-
breitete und störungsunempfindliche Vogelarten der Baumhecken, während das 
Vorkommen seltener und störungsempfindlicher Vogelarten aufgrund der oben ge-
nannten Vorbelastungen ausgeschlossen werden kann.  Bis auf die wenigen Bäume 
stellen keine weiteren Strukturen potenzielle Sommer- oder Männchenquartiere für 
Fledermäuse und Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter dar. Essentielle Lebensräume 
für Reptilien und Amphibien sind nicht vorhanden.

Artenschutzrechtliche Beurteilung

•	 Aufgrund der geringen bis fehlenden Eignung des Plangebiets als Lebensraum für 
artenschutzrechtlich relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
zeiträume (01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG vermieden werden. 

•	 Vor Durchführung von Rodungsarbeiten oder andere Maßnahmen zur Baufeldfrei-
machung werden die o.g. Bäume, falls sie gefällt werden müssten auf mögliche 
Quartiere und/oder auf Besatz (u.a. Fledermäuse) kontrolliert. Je nach Ergebnis wer-
den in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde weiterführende Maß-
nahmen zur Vermeidung, CEF- oder Umsiedlungsmaßnahmen durchgeführt. 
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Kriterium Beschreibung

Auswirkungen und Planungshinweise Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes

•	 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL oder nach Landes- oder Bundesnatur-
schutzgesetz pauschal Geschützte Biotope sind planbedingt nicht betroffen.  

•	 Da dem Geltungsbereich zudem keine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 
19, Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, das Vorkommen entsprechen-
der Arten nicht zu erwarten ist oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des  Erhaltungszustands lokaler Populationen 
vor allem aufgrund der geringen Flächengröße der Lebensräume sowie deren gerin-
gen Habitatqualitäten nicht prognostiziert wird, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. 
mit dem Umweltschadensgesetz nicht zu erwarten. 

•	 Damit ist eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung vorliegend möglich.

Planungshinweise

•	 Bei der Umsetzung des Vorhabens sollte versucht werden, einzelne größere Laub-
bäume zu erhalten.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Das Plangebiet wird als Fläche für Wohnbebauung (Quelle: FNP der Stadt Ottweiler) dar-
gestellt. Demnach ist das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt. 

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Stadt Ottweiler, Quelle: Stadt Ottweiler
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan Lage innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Auf dem Lehbesch“ aus 
dem Jahr 1966 (Quelle: Stadt Ottweiler): Der derzeitige Bebauungsplan sieht an dem 
Standort eine Grünfläche sowie im Südwesten des Plangebietes Garagen inkl. Zufahrt vor. 

Auszug aus den Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch“, Quelle: Stadt Ottweiler



Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch, 4. Teiländerung“ 12 www.kernplan.de

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Die Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes orientieren sich an den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Auf 
dem Lehbesch“ aus dem Jahr 1966.

Art der baulichen Nutzung 	
Reines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 3 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Rei- 
nes Wohngebiet festgesetzt. Reine Wohn- 
gebiete dienen i. d. R. ausschließlich dem 
Wohnen. Die Eigenart der an das Plangebiet 
angrenzenden bestehenden Nutzungen 
entsprechen ebenfalls einem Reinen Wohn-
gebiet, wie im Bebauungsplan „Auf dem 
Lehbesch“ von 1966 festgesetzt. Dement-
sprechend soll der Geltungsbereich auch als 
Reines Wohngebiet festgesetzt werden. So-
mit wird der vorhandene Charakter der 
Umgebungsnutzung erhalten und 
planungsrechtlich fortgeführt.

Ziel des Bebauungsplanes ist ausschließlich 
die Realisierung von Wohnnutzungen sowie 
Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Be-
dürfnissen der Bewohner des Gebiets die-
nen.

Andere Nutzungen können grundsätzlich in 
Reinen Wohngebieten zugelassen werden 
(u. a. Läden und nicht störende Handwerks-
betriebe, kleine Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes), im vorliegenden Fall wer-
den diese jedoch ausgeschlossen, um den 
Gebietscharakter des von Wohnnutzung 
dominierten Umfeldes nicht zu gefährden. 
Im Ursprungsbebauungsplan waren diese 
zwar ausnahmsweise zulässig, aufgrund der 
Lage in der zweiten Reihe wird auf die Zu-
lässigkeit verzichtet. 

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-

dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO dem Orientie-
rungswert für die bauliche Nutzung in Rei-
nen Wohngebieten und wird in Anlehnung 
an den Bestand der umliegenden 
Wohnbebauung festgesetzt, wodurch eine 
optimale Auslastung der Grundstücke bei 
geringer Verdichtung geschaffen wird. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
auf dem Grundstück somit ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Weiter-
hin wird ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden sichergestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
lichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollge-
schosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 
02.03.2023; Bearbeitung: Kernplan

WR 2 WE

GRZ
0,4

-

II o



Bebauungsplan „Auf dem Lehbesch, 4. Teiländerung“ 13 www.kernplan.de

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper im Ver-
gleich zu den umliegenden Gebäuden zu 
unterbinden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der angrenzenden Wohnbebauung. Die 
Festsetzung ermöglicht die Wahrung des 
städtebaulichen Charakters der Umgebung 
und somit ein harmonisches Einfügen der 
Wohnbebauung in den Bestand. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwick-
lung wird vorgebeugt

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks- 
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer offenen Bauweise 
orientiert sich an der angrenzenden 
Wohnbebauung und ermöglicht eine aufge-
lockerte Bebauung.

Überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflä-
chen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Abmessungen des durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufensters wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck des in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücks oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 

nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung des Grundstücks mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die der allgemeinen Erschließung dienen-
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
werden in der Planzeichnung durch Stra-
ßenbegrenzungslinien festgelegt. Die Stra-
ßenbegrenzungslinie der Erschließungs-
straße fällt im Bereich des „Lehbeschrings“ 
und der „Dr.-Maximilian-Rech-Straße“ mit 
der Grenze des Geltungsbereiches zusam-
men.

Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Carports

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
und Garagen dient primär der Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch ein ausreichendes 
Stellplatzangebot. Die für die geplante Nut-
zung erforderlichen Stellplätze werden aus-
schließlich auf dem Grundstück bereitge-
stellt. Hierdurch werden Beeinträchtigun-
gen der bereits bestehenden Bebauung in 
der Nachbarschaft des Plangebietes vermie-
den (Parksuchverkehr etc.).

Demnach sind Stellplätze, Garagen und 
Carports in Anwendung des § 12 Abs. 1 
BauNVO innerhalb der Baugrenzen und im 
seitlichen Grenzabstand allgemein zulässig.

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus stadtplanerischer Sicht ausreichend.

Höchstzulässige Zahl der  
Wohnungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen auf maximal 2 je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung eines 
Mehrfamilienhauses und damit ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen.

Versorgungsflächen /-anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Vögel, Fleder-
mäuse) innerhalb des Plangebietes werden 
vorsorglich entsprechende artenschutz-
rechtlich begründete Maßnahmen festge-
setzt.

Im Plangebiet sind Pkw-Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken sowie deren Zufahr-
ten ebenso wie sonstige Wege und Zugän-
ge auf den Grundstücken flächensparend 
und wasserdurchlässig zu gestalten, was 
die Versickerung des Niederschlagswassers 
begünstigt.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
versiegelte Flächen (z.B. sogenannte „Stein-
gärten“) während heißer Sommermonate 
beeinträchtigt das Lokalklima und soll 
durch entsprechende Begrünung vermieden 
werden. Begrünte Freiflächen wirken sich 
zudem positiv auf die Artenvielfalt und den 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
aus. Eine Vollversiegelung ist daher unzu-
lässig.

Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen 
und Grundstücke sowie beleuchtete oder 
lichtemittierende Werbeanlangen sind i.S.d. 
§ 41a BNatschG technisch und konstruktiv 
so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu ver-
sehen und so zu betreiben, dass Tiere und 
Pflanzen wild lebender Arten vor nachteili-
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gen Auswirkungen durch Lichtimmissionen 
geschützt sind.

Vor Durchführung von Rodungsarbeiten 
oder andere Maßnahmen zur Baufeldfrei-
machung sind die Bäume, falls sie gefällt 
werden müssen auf mögliche Quartiere 
und/oder auf Besatz (u.a. Fledermäuse) zu 
kontrollieren. Je nach Ergebnis werden in 
Abstimmung mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde weiterführende Maßnah-
men zur Vermeidung, CEF- oder Umsied-
lungsmaßnahmen durchgeführt.

Nutzung erneuerbaren Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird festge-
setzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden 
bauliche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien vorzusehen sind (ins-
besondere für Solarenergie).

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Pflanzliste beschränkt sich auf weitge-
hend hitzeresistente Arten, deren Blühver-
halten für Allergiker geeignet ist und die 
einen ökologischen Mehrwert als Nah-
rungs- und Lebensraum für Insekten und 
Vögel bieten. Ungeeignete oder invasive Ar-
ten wurden nicht in die Liste aufgenommen. 
Streuobstbäume leisten einen erheblichen 
Beitrag zur Artenvielfalt.

Die Begrünung von Flachdächern und flach 
geneigten Dächern birgt lokalklimatische 
Vorteile durch das verminderte Aufheizen 
der Oberflächenmaterialien und vegetative 
Verdunstungskühle, was insbesondere die 
Umgebungstemperatur in sogenannten Tro-
pennächten und somit die Hitzebelastung 
senkt. Ferner hält ein begrüntes Dach 
Niederschlagswasser zurück, wodurch Nie-
derschlagswasserabflussspitzen bei Starkre-
genereignissen abgeflacht und somit die 
Abwasserinfrastruktur entlastet werden 
kann.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen tragen dazu bei, dass eine struktur-
reiche und optisch ansprechende Eingrü-
nung des Wohngebietes geschaffen wird.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 

(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarlän-
disches Wassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebietes. Die 
Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der 
bestehenden Bebauung in der unmittelba-
ren Umgebung bereits grundsätzlich vor-
handen. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild zu vermeiden, werden 
örtliche Bauvorschriften in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Die getroffenen Festsetzungen vermeiden 
gestalterische Negativwirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild sowie auf Nach- 
barinteressen. 

Die getroffenen minimalen Einschränkun- 
gen bei der Dach- und Fassadengestaltung 
sollen Auswüchse (z.B. glänzende/ reflektie-
rende Materialien) verhindern und die Inte- 
gration der Planung in das Ortsbild gewähr-
leisten.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in den 
Bebauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-

sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Wohngebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft (Wohnnutzung) einfügt. Die 
Festsetzungen orientieren sich dabei größ-
tenteils an der angrenzenden Bebauung, 
bzw. dem vorhandenen Bebauungsplan. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Zusätzlich schließen die im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen innerhalb 
des Plangebietes jede Form der Nutzung 
aus, die innergebietlich oder im direkten 
Umfeld zu Störungen und damit zu Beein-
trächtigungen der Wohnnutzung führen 
können. Es kommt somit zu keinen nachtei-
ligen Auswirkungen auf gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse durch die vorgese-
hene Planung.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
auch die Wohnfunktion in der Stadt Ottwei-
ler gestärkt werden. Mit zu den wichtigsten 
städtebaulichen Aufgaben der Stadt gehört 
die Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnbaugrundstücken bzw. 
einem entsprechenden Angebot von Woh-
nungen auf dem Immobilienmarkt. 

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Durch die Planung 
wird eine Freifläche im Innenbereich des 
Stadtteils Ottweiler für eine Nachverdich-
tung bereitgestellt. Es werden durch die 
Teiländerung des Bebauungsplanes die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Wohnbebauung geschaffen, 
die unter den vorhandenen Gegebenheiten 
realisierbar ist. Die Errichtung von 
Wohnbebauung entspricht dem Charakter 

des Stadtteils sowie der bestehenden Nach-
frage, der damit Rechnung getragen wird.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht. Beim 
Plangebiet handelt es sich um eine 
innerörtliche Freifläche, die überwiegend 
von Wohnbebauung umgeben ist. Durch die 
geplante Bebauung wird ein harmonischer 
Übergang zur Bestandsbebauung geschaf-
fen. Die vorgesehenen Wohngebäude wer-
den max. II Vollgeschosse aufweisen und 
sich somit in die Umgebung und Topografie 
einfügen. Die Gebäudetypologie knüpft an 
die in der Nachbarschaft vorherrschende 
Bebauung an und gewährleistet so einen 
harmonischen Übergang zwischen Be-
standsbebauung und Neubauten. Von der 
Anordnung und Gestaltung der geplanten 
Baukörper geht somit keine nachteilige Wir-
kung auf die Umgebung aus. Auch die Ein-
grünungen des Plangebietes tragen dazu 
bei, keine negativen Auswirkungen auf das 
Ortsbild entstehen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (u. a. Wohn- und Gartennut-
zung, Grundschule) und der daraus resultie-
renden Stördisposition aufgrund der Anlie-
geraktivitäten entsprechend vorbelastet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt (u. a. Rodungsfrist). Erheblich nachteili-
ge Beeinträchtigungen von artenschutz-
rechtlich relevanten Arten sind somit nicht 
zu erwarten. 

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung bzw. 
Teiländerung des Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als vor der planerischen Ent-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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scheidung erfolgt. Ein Ausgleich ist somit 
nicht erforderlich. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die geplante Realisierung der 
Wohnbebauung wird es zu einem geringfü-
gigen Anstieg des Verkehrsaufkommens 
kommen, welcher sich primär auf den An-
wohnerverkehr beschränken wird. 

Der durch die Anwohner hervorgerufene ru-
hende Verkehr wird über den erforderlichen 
Stellplatznachweis vollständig auf dem 
Grundstück geordnet. Nachteilige Auswir-
kungen können somit aufgrund des gerin-
gen Anteils des zu erwartenden motorisier-
ten Individualverkehrs ausgeschlossen wer-
den.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in der Herder-
straße vorhanden. Hierbei handelt es sich 
um einen Mischwasserkanal. Unter Beach-
tung der Kapazitäten und getroffenen Fest-
setzungen ist die Ver- und Entsorgungsinf-
rastruktur ordnungsgemäß sichergestellt. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

In Anbetracht der vergangenen Starkregen-
ereignisse und vor dem Hintergrund klimati-
scher Veränderungen sind während der 
Baudurchführung und bis hin zur endgülti-
gen Begrünung und Grundstücksgestaltung 
besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen durch die Grund-
stückseigentümer zu bedenken. Den umlie-
genden Anliegern wird folglich kein zusätz-
liches Risiko durch unkontrollierte Überflu-
tungen entstehen. Es wurden entsprechen-
de Hinweise zum Schutz vor Überschwem-
mungen durch Starkregen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas jedoch ins-
gesamt ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen sowie die Begrünung der 
Dachflächen und Fassaden zulässig. Hiermit 
wird ein Beitrag zum Klimaschutz gewähr-
leistet.

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert des Grundstücks, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. Vielmehr wird Planungsrecht zuge-
standen, wodurch die Fläche baulich nutz-
bar wird. Es sind keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die angrenzende Nachbarschaft 
zu erwarten. Zum einen wird der festgesetz-
ten Nutzungsart der Umgebung entspro-
chen. Zum anderen wurden entsprechende 
Festsetzungen getroffen, um das harmoni-
sche Einfügen in den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Teiländerung des 
Bebauungsplanes eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung von neuem Wohnraum durch 
sinnvolle Nachverdichtung des Sied-
lungsgebietes von Ottweiler

•	 Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
der Bauplätze besonders geeignet für 
Wohnbebauung

•	 Harmonisches Einfügen der Neubauten 
in die Umgebung; Störungen und Be-
einträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden, ebenso verhält es 
sich umgekehrt

•	 Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

•	 Bei Beachtung der Hinweise keine ent-
gegenstehenden naturschutzrechtli-
chen Vorgaben, keine umweltschützen-
den Belange betroffen

•	 keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Hochwasser-
schutzes

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf den Verkehr sowie keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Ver- und 
Entsorgung

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Bebauungs
planes sprechen.
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Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Teiländerung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, dar-
unter die Schaffung von neuem Wohnraum 
im Rahmen der Nachverdichtung ohne Neu-
inanspruchnahme von Außenbereichsflä-
chen, das harmonische Einfügen in die Um-
gebung und die schnelle Verfügbarkeit des 
Wohnraums überwiegen deutlich. Es gibt 
keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild, gesunde Wohn-
verhältnisse,umweltschützende Belange, 
den Verkehr oder die Ver- und Entsorgung. 
Zudem können bereits vorhandene 
Erschließungsanlagen genutzt werden. Es 
überwiegt das städtebauliche Interesse, die 
ungenutzte Freifläche einer Nutzung zuzu-
führen und weitere Wohnraumangebote zu 
schaffen. Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


